
Bootsliegeplätze des Freizeitzentrums Xanten 
 

Freizeitzentrum Xanten GmbH 
Infocenter 
Am Meerend 2 
46509 Xanten-Wardt 
 
 

  Anfrage       Buchung (vorbehaltlich Verfügbarkeit) 
 

Für folgenden Liegeplatz: 
 

  Wasserliegeplatz         01.04. – 15.11.           01.01. – 31.12. 
 

 Hafen Xanten     Saison (560,00 €)    Jahr (705,00 €) 
 

 Hafen Wardt      Saison (425,00 €)    Jahr (530,00 €) 
 

 Hafen Wardt, Einzelbox    Saison (490,00 €)    Jahr (610,00 €) 
 

 Hafen Vynen     Saison (425,00 €)    Jahr (530,00 €) 
 

 Angelboot, Hafen Wardt    Saison (285,00 €)    Jahr (350,00 €) 
     (zzgl. Gebühren Fischereierlaubnisschein) 

 
  Landliegeplatz 

 

 Hafen Vynen Segelboot    Saison (310,00 €)    Jahr (390,00 €) 
 

 Hafen Vynen Katamaran    Saison (310,00 €)    Jahr (390,00 €) 
 
 

  Zusatzangebote für Liegeplatzinhaber 
 

 Liegeplatzwechsel von _______________ nach _______________ (25,00 € zzgl. Anpassung Liegeplatzgebühr)  
 

 Jahres-Lagerung Boot inkl. Trailer 16.11. – 31.03. und Trailer-Lagerung 01.04. – 15.11.: 270,00 € 
 

 Winter-Lagerung Boot inkl. Trailer November – März: 135,00 € 
 

 Sommer-Lagerung Trailer April – November: 165,00 €  
 

 Kranhebung im Hafen Xanten (50,00 € während der Saison),   Terminwunsch: ___________________ 
 

 Kranhebung im Hafen Xanten (65,00 € außerhalb der Saison), Terminwunsch: ___________________ 
 

 Service: Bootsüberführung (75,00 € in der Saison),                   Terminwunsch: ___________________ 
 

 Schlüssel für Steganlage/Landliegeplatz & sanitäre Einrichtungen, Kaution: 25,00 € 
 
 

Angaben zum Boot/ Trailer: 
 
Bootstyp: ____________________________________  Bootsname: ___________________________________ 
 
Länge: ___________________m         Breite: ___________________m         Kajüthöhe: __________________m 
 
KFZ-Kennzeichen Trailer: 

 
 

 
Vorname, Name: 

 
 

 
Adresse: 

 
 

  
 

 
E-Mail:  

 
 

 
Tel. / Mobil:  

 
 

 
 
___________________________________     ______________________________________ 
Datum                     Unterschrift 

 

Anlage:    SBF Binnen Segeln               VDWS-Segelgrundschein 



Kunden-Informationen zum Liegeplatz 
 

Zulassungsbedingungen Kajüt-, Segel-, Elektro-, Angelboote: 
 
 Hafen Xanten: 

max. Länge: 7,20 m 
max. Breite: 2,50 m  
Kajüthöhe:    max. 1,50 m 
 Kranen gegen Gebühr in Höhe von 30,00 € und Terminvereinbarung möglich! 
 Reinigung am Kran ist nicht gestattet! 

 

 Hafen Wardt: 
   max. Länge: 7,20 m  
   max. Breite: 2,50 m (Einzelbox: 5,00 m) 
   Kajüthöhe:    max. 1,50 m 

 

 Hafen Vynen: 
max. Länge: 7,20 m 
max. Breite: 2,10 m  
Kajüthöhe:    max. 1,50 m 

 Kostenlose Nutzung der Slipanlage möglich! 
 

 Auflagen Kajütsegelboote: 
Das Vorhandensein und die Benutzung von Gasgeräten und chemischen Toiletten sowie die 
Übernachtung an Bord des Bootes sind strengstens untersagt. 

 

 Katamaran-Zulassung nur im Hafen Vynen 
 

 Die Örtlichkeit der Sommer-/Winter-/Kombilagerung für Wasserliegeplatzinhaber befindet sich in einer 
eingezäunten Fläche auf dem Parkplatz P3 gegenüber dem „Zentralen Platz“ mit FZX-Info-Center und 
Naturbad-Eingang, Am Meerend 2, 46509 Xanten-Wardt. Bitte richten Sie Ihre Buchungsanfrage 
bezüglich einer gewünschten Sommer-/Winter-/Kombi-lagerung an das FZX-Info-Center, E-Mail: info@f-
z-x.de, Tel.: 02801-715656 – DANKE. 
 

 Verbrennungsmotoren sind grundsätzlich nicht gestattet. Die Nutzung eines Elektro-Motors ist erlaubt. 
 
 

 - Slipanlage & Kran 
Eine Slipanlage befindet sich im Hafen Vynen. Eine Krananlage befindet sich im Hafen Xanten! Kran-
Nutzungsgebühr = 30,00 €/Bootshebung, Terminvereinbarung im FZX-Info-Center erforderlich! Kranen 
ist möglich donnerstags – samstags in der Zeit von 11:00 – 18:00 Uhr! 

 

Sonstige Bestimmungen 

 Buchungsvoraussetzung Segelboots-Liegeplätze:  
Segel-Lizenz Binnen vom DSV bzw. VDWS 
Bitte fügen Sie eine Kopie Ihrer Segel-Lizenz bei Rücksendung der Liegeplatz-Buchung bei. 

 „Gestattungsvertrag auf unbestimmte Zeit“ wird zugesandt, Kündigungsfrist, jeweils 15.11. der 
laufenden Saison für die kommende Saison, ist grundsätzlich einzuhalten. 

 Wassersportjahr: 01.01. - 31.12. / Wassersportsaison: 01.04. - 15.11. 

 Die Einhaltung der See- und Uferordnung für die Xantener Nord- und Südsee ist jederzeit Pflicht. 
Die See- und Uferordnung können Sie auf unserer Website unter www.f-z-x.de/agb einsehen. Auf 
Wunsch kann diese auch zugesandt werden. 

 Anweisungen des Personals sind Folge zu leisten. 
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